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1. Vorhabensträger 

Vorhabensträger für den Neubau der Ortsumfahrung Weichenried im Zuge der B 300 ist die 

Bundesrepublik Deutschland. Geplant und baulich umgesetzt wird die Baumaßnahme durch 

den Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Ingolstadt. 

2. Zweck des Vorhabens 

Im derzeitigen Ausbaustand kann die B 300 die prognostizierte Verkehrsbelastung nicht mit 

einer ausreichenden Verkehrsqualität bewältigen. Nach den vorgesehenen Verbesserungen 

wird sie dazu in der Lage sein. 

Wegen des hohen Schwerverkehranteils werden die befestigten Randstreifen im Bereich der 

eigentlichen OU Weichenried gemäß Nr. 2.4.1.2 der Richtlinie RAS-Q 96 von 0,25m auf 

0,5m verbreitert. Damit ergibt sich eine befestigte Fahrbahnbreite von 8,0 m. 

3. Bestehende Verhältnisse 

Alle bestehenden Straßen im Planungsgebiet versickern das Straßenoberflächenwasser 

breitflächig über die Dammböschungen. Auf kürzeren Abschnitten wird das 

Niederschlagswasser in straßenbegleitenden Mulden versickert.  

a) Hydrologische Daten (Einzugsgebiet, Hauptwerte der Wasserstände und 
Abflüsse, Wasserbeschaffenheit) 

Die Baumaßnahme befindet sich im Bereich des Flusswasserkörpers AP034 „Paar von 

Schrobenhausen bis Mündung“. Die Paar ist ein Gewässer 1. Ordnung und hat ein 

Einzugsgebiet von ca. 696 km².  

Die einjährigen Abflusswerte am Pegel Mühlried stellen sich wie folgt dar: 

 Niedrigwasserabfluss NQ 1,80 m³/s  

 Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 3,78 m³/s  

 Mittlerer Abfluss MQ 6,20 m³/s  

 Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 26,80 m³/s  

 Hochwasserabfluss HQ 58,50 m³/s 
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Die Wasserstände (Jahresreihe 1987 - 2012) waren: 
 

 
Winter Sommer Jahr 

 
NW 99,0   93,0 93,0 cm 

MNW 112   106 106 cm 

MW 136   127 131 cm 

MHW 263   252 293 cm 

HW 340   324 340 cm 

 

Die Paar wird in Bezug auf Wasserbeschaffenheit und Saprobie als mäßig belastet 

eingestuft. 

b) Ausgangswerte für die Bemessung und den hydraulischen Nachweis 

Der Ausgangswert für die Regenspende wird anhand der KOSTRA-Statistik ermittelt (siehe 

Anhang 8b). Der maßgebende Wert liegt bei r15,1 = 118,3 l/(s*ha). Die 

Durchlässigkeitsbeiwerte wurden im Zuge der Baugrunderkundung durch die 

Ingenieurgesellschaft Augsburg ermittelt. Die kf – Werte liegen im Bereich von 5*10-8 m/s bis 

1*10-4 m/s. Die angesetzten Abflussbeiwerte und Versickerraten orientieren sich an den 

Vorgaben der RAS-Ew. 

c) Hydrogeologische, bodenkundliche und morphologische Grundlagen mit 
Angabe der Informationsquelle 

Aus der Bodenkarte geht hervor, dass in diesem Gebiet überwiegend Anmoorgleye, 

humusreiche Gleye und gering verbreitet Moorgleye sowie gering verbreitet Gleye aus 

carbonatfreien Talablagerungen vorhanden sind. Des Weiteren ist das 

Nitratrückhaltevermögen dieser Böden sehr gering, das Regenrückhaltevermögen dagegen 

hoch. 

d) Gewässerbenutzungen 

Das von allen Straßenflächen abfließende Niederschlagswasser wird entweder über die 

Böschungen breitflächig versickert oder über Versickermulden und nach Passage einer 

belebten Oberbodenzone im anstehenden Boden dem Grundwasser zugeführt. Im Bereich 

von Bau-km 0+810 bis Bau-km 1+910 wird das Oberflächenwasser gesammelt, dem 

Absetzbecken mit anschließendem Regenrückhaltebecken (E 4) zugeleitet und anschließend 

mittels Auslaufdrossel (DN 300) dem Lindacher Bach zugeführt (siehe Detailplan Unterlage 

8.6). 

Im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße wird das Oberflächenwasser gesammelt und 

nach  Reinigung mittels Sandfang und Koaleszenzabscheider (E 11) der Paar zugeführt 

(siehe Detailplan Unterlage 8.7) 
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4. Lage des Vorhabens 

Die Ortsumfahrung Weichenried liegt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Das geplante 

Vorhaben liegt östlich von Schrobenhausen, ca. 20 km südwestlich von Ingolstadt und ca. 10 

km nordwestlich von Pfaffenhofen an der Ilm. Auf dem Gemeindegebiet Hohenwart werden 

die Gemarkungen Seibersdorf und Weichenried, im Gemeindegebiet Pörnbach wird die 

Gemarkung Pörnbach vom Vorhaben berührt. 

5. Art und Umfang des Vorhabens 

a) Gewählte Lösung, Alternativen 

Alle Entwässerungsmaßnahmen im Bereich der Ortsumfahrung ergeben sich aus dem 

anstehenden Gelände. Aufgrund der Versickerungswerte ist es teilweise möglich, das 

anfallende Straßenwasser direkt über die entsprechenden Bankette und Böschungen zu 

entwässern. 

Die gewählte Trasse der Umgehung wird als Neubau nach den gültigen Richtlinien trassiert. 

Die Anbindungen an den Knotenpunkten werden bestandsnah ausgebildet. 

Im Bereich von Bau-km 2+685 bis Bau-km 2+725 darf aufgrund diffuser Quellaustritte kein 

Oberflächenwasser versickert werden. In diesem Bereich wird die Mulde abgedichtet. 

b) Konstruktive Gestaltung der baulichen Anlagen 

Die Böschungen und Mulden werden nach RAS-Ew ausgebildet und mit 30 cm 

bewachsenem Oberboden angedeckt (siehe Anlage 8f). Der Böschungskörper und die zu 

erstellenden Mulden werden aus einem sandigen Kiesgemisch (kf-Wert > 6*10-5 m/s) 

hergestellt. 

c) Art und Leistung der Betriebseinrichtungen 

Die Versickerflächen und Mulden werden nach RAS-Ew ausgebildet. Die quantitative 

Leistungsfähigkeit wird nach dem Merkblatt DWA-A 138 nachgewiesen, die qualitative 

Leistungsfähigkeit nach dem Merkblatt DWA-M 153. 

d) Beabsichtigte Betriebsweisen (eingesetzte Stoffe, Abwasser- und 
Schlammbeseitigung, integrierte Vermeidungsmaßnahmen) 

Die angelegten Böschungen und Mulden werden durch den Straßenbetriebsdienst gepflegt. 

e) Mess- und Kontrollverfahren 

keine 

f) Höhenlage und Festpunkte 

Die topografische Höhe der Fahrbahn der B 300 verläuft vom Baubeginn bis Bau-km 1+920 

auf dem Bestand. Der tiefste Punkt liegt bei 399,44 m ü. NN. Im Bereich des Vollausbaus 
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liegt der  Hochpunkt bei der Brücke. Von Bau-km 3,720 bis Bauende verläuft die B 300 

ebenfalls auf der bestehenden Fahrbahn und fällt von Ost nach West. Der tiefste Punkt liegt 

bei 389,410 m ü. NN.  Höhenfestpunkte befinden sich auf der B 300 beim Lindacher Bach 

(399,993 m ü. NN), in Weichenried auf Höhe der Dorfstraße 2 (400,891 m ü. NN) und auf 

Höhe der Pörnbacher Straße 8 (396,318 m ü. NN). 

g) Sicherheitseinrichtungen 

In den Dammlagen, auf den Rampen und den Brücken werden Schutzeinrichtungen gemäß 

RPS 2009 errichtet.  

h) Bilanz der befestigten Straßenflächen 

 
B 300 

Nach Abschluss der Baumaßnahme wird die B 300 mit allen dazugehörigen Ästen eine 

bituminöse Fahrbahnfläche von ca. 518780 m² haben. Vom Baubeginn bis Bau-km 1+920 

wird die bestehende Fahrbahn (15360 m²) zu einem 2+1 Querschnitt ausgebaut. Von Bau-

km 3+720 bis Bauende wird die  bestehende Fahrbahn (4950 m²) ebenfalls zu einen 2+1 

Querschnitt ausgebaut, die letzten 110m werden an den Bestand angepasst. Die 

bestehende Ortsdurchfahrt (4300 m²) wird nach Bauende zu einer GVS abgestuft. 

 

GVS Merxmühle – Englmannszell 

Die beiden Einmündungen in die bestehende B 300 entfallen (425 m²). Die Straßen werden 

parallel der Bundesstraße zusammengezogen (Straßenmehrfläche 3770 m²). 

 

GVS Thierham – Weichenried 

Südlich der B 300 wird vom Industriegebiet Thierham bis Weichenried wird eine neue 

Gemeindeverbindungsstraße parallel zur Bundesstraße angelegt (12600 m²). Sie dient 

hauptsächlich dem nicht kraftfahrstraßentauglichen Verkehr und zur Erschließung der 

anliegenden landwirtschaftlichen Flächen. 

 

GVS Weichenried – Oberkreut 

Zwischen Bau-km 3+145 und Bau-km 3+715 wird parallel zur Bundesstraße eine neue GVS 

gebaut (3150 m²). Sie dient der Vervollständigung des untergeordneten Netzes. 

 

GVS Weichenried – Schwaig 

Die bestehende GVS nach Schwaig (1125 m²) wird entsprechend den Randbedingungen 

umgebaut und nach ca. 211 m wieder an den Bestand angeschlossen. Die neue 

Fahrbahnfläche beträgt 1345 m. 
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6. Auswirkungen des Vorhabens 

a) Hauptwerte der beeinflussten Gewässer 

Die Hauptwerte der Paar werden am Pegel Mühlried wie folgt entnommen.   

Messstellen-Nr.: 13206004 

Landkreis: Neuburg-Schrobenhausen 

Betreiber: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 

Gewässer: Paar 

Einzugsgebiet: 696,13 km2 

Flusskilometer: 53,40 km 

Pegelnullpunktshöhe: 403,42 m ü. NN 

Als zweites ist der Lindacher Bach, ein Gewässer III. Ordnung, betroffen. Die mittlere 

Wasserspiegelbreite beträgt 2,0 m, die mittlere Wassertiefe beträgt 0,3 m und die mittlere 

Fliessgeschwindigkeit beträgt 0,4 m³/s. Unterhaltspflichtig ist der Markt Hohenwart. 

b) Abflussgeschehen 

Bei der Versickerung werden die Vorgaben nach RAS-Ew und DWA-A 138 berücksichtigt. 

Das anfallende Straßenwasser versickert durch den belebten Oberboden und die 

anstehenden Böden in den Böschungen und Mulden. Der quantitative Nachweis gemäß 

DWA-A 138 wurde erbracht. (siehe Anhang 8c). 

c) Wasserbeschaffenheit 

Der qualitative Nachweis nach DWA-M 153 ist erbracht (siehe Anhang 8f). 

d) Gewässerbett und Uferstreifen 

Das Gewässerbett der Paar wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. 

e) Grundwasser und Grundwasserleiter 

Nach dem Grundsatz der entstehungsnahen Versickerung des Niederschlagswassers sind 

keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. Sämtliche Anforderungen gemäß    

M 153 und DWA-A 138 werden erfüllt. 

Bei der Baugrunduntersuchung für die Ortsumfahrung wurden im August 2014 folgende 

Grundwasserspiegel durch die Ingenieurgesellschaft Augsburg gemessen: 
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Brückenbauwerk 1:  zwischen 7,3 m und 6,7 m unter GOK, 

Brückenbauwerk 2:  zwischen 3,1 m und 2,7 m unter GOK. 

 
Bei Bau-km 2+800 wurde bereits 1999 eine Grundwassermessstelle P1 errichtet. Hier 

wurden bei Stichtagsmessungen am 30.08.1999 und am 19.05.2010 Wasserstände in Tiefen 

von 4,21m (394,44 ü. NN) sowie 3,8m (394,85 m Ü. NN) unter POK (Pegeloberkante) 

gemessen. 

f) Bestehende Gewässerbenutzungen 

Aktuell bestehen seitens der Straßen der Staatsbauverwaltung Bayern keine Einleitungen in 

die Paar bzw. in den Lindacher Bach. 

g) Wasser- und Heilquellenschutzgebiete und Überschwemmungsgebiet 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen. 

h) Gewässerökologie, Natur und Landschaft, Landwirtschaft und Fischerei 

Das Vorhaben befindet sich in den naturräumlichen Einheiten „Donau-Isar-Hügelland“ und  

„Paaraue“. Im Hügelland dominiert aufgrund der fruchtbaren Böden die ackerbauliche 

Nutzung. Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche sind meist nur punktuell vorhanden.  

Der zweite Naturraum „Paaraue“ durchquert das Hügelland in nordöstlicher Richtung. Die 

Böden sind grundwasserbeeinflusst, wobei organische Böden (v. a. Anmoore) vorherrschen. 

Durch Entwässerungsmaßnahmen veränderte sich die Nutzung des Paartales. Es dominiert 

die Grünlandnutzung mit unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität. Im Arten- und 

Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen wurde die Paaraue als 

Schwerpunktgebiet des Naturschutzes ausgewiesen. Gesetzlichen Schutz genießt die 

Paaraue aufgrund der europäischen Schutzgebietsausweisung als Fauna-Flora-Habitat-

Gebiet Nr. 7433-371. Das Vorhaben liegt im Landschaftsschutzgebiet „Paartal“. Weiterhin 

sind Teilbereiche in der amtlichen Biotopkartierung Bayern ausgewiesen, die dem 

gesetzlichen Schutz von Lebensstätten nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz unterliegen.  

Die detaillierte, naturschutzfachliche Bestandsaufnahme mit Eingriffsbeurteilung und 

Ausgleichskonzept ist dem landschaftspflegerischen Begleitplan des Planungsbüros Narr zu 

entnehmen.  

i) Wohnungs- und Siedlungswesen 

nicht betroffen 
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j) Öffentliche Sicherheit und Verkehr 

Durch die Umsetzung der Maßnahme wird zum einen eine Verbesserung des 

Verkehrsflusses, zum anderen eine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch höhenfreie 

Kreuzungen der B 300 erreicht. Die Ortsdurchfahrt vom Weichenried wird vom 

durchgehenden Verkehr und dessen negativen Auswirkungen entlastet. 

k) Ober-, Unter-, An- oder Hinterlieger 

nicht betroffen 

l) Bestehende Rechte Dritter, alte Rechte oder Befugnisse 

Sämtliche Rechte und Befugnisse werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

geregelt.  

7. Rechtsverhältnisse 

a) Unterhaltungspflicht in den vom Vorhaben berührten Gewässerstrecken 

Die Unterhaltspflicht an der Paar als Gewässer I. Ordnung obliegt dem Freistaat Bayern, 

vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. 

b) Unterhaltungspflicht an den durch das Vorhaben betroffenen und den zu 

errichtenden baulichen Anlagen 

Die Unterhaltungspflicht für die neue Umgehungsstraße und die dazugehörigen 

Entwässerungseinrichtungen obliegt der Straßenbauverwaltung, vertreten durch das 

Staatliche Bauamt Ingolstadt. Die Unterhaltspflicht an den übrigen Straßen regelt sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Festlegungen des Planfeststellungsverfahrens. 

c) Sonstige anhängige öffentlich-rechtliche Verfahren sowie Ergebnisse von 

Raumordnungsverfahren oder sonstiger landesplanerischer Abstimmungen 

Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren nach §17 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in Verbindung mit Art. 72 - 74 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) durchgeführt. 

d) Beweissicherungsmaßnahmen 

Beweissicherungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 



 
 

Seite 10 von 46 
 

 

e) Privatrechtliche Verhältnisse der durch das Vorhaben berührten 

Grundstücke und Rechte 

Im Anschluss an das Planfeststellungsverfahren erfolgt der Grunderwerb der für die 

Straßenbaumaßnahme benötigten Flächen und Ausgleichsflächen durch die Bundesrepublik 

Deutschland, vertreten durch das Staatliche Bauamt Ingolstadt. 
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a)  Zusammenstellung der Einleitungen 
 
 
Einleitung Straße Vorfluter Vorbehandlung / Rückhaltung 

 
E 1 
 
E 2 
 
E 3 
 
E 4 
 
E 5 
 
E 6 
 
E 7 
 
E 8 
 
E 9 
 
E 10 
 
E 11 
 
E 12 
 
E 13 
 
E 14 
 
E 15 
 

 
B 300 Zufahrtsast von PAF 4 
 
GVS Thierham - Weichenried 
 
GVS Thierham - Weichenried 
 
B 300 
 
GVS Thierham - Weichenried 
 
B 300 
 
B 300 
 
B 300 
 
B 300 
 
B 300 
 
GVS Weichenried - Schwaig 
 
B 300 
 
GVS Weichenried - Pörnbach 
 
GVS Weichenried – Pörnbach_B 300 
 
B 300 
 

 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Lindacher Bach 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Paar 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 
Grundwasser 
 

 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Rückhaltebecken 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Sandfang / Abscheider 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
 
Geplante Versickermulde 
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b)  Kostra – Statistik 
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c)  Muldenversickerung 
 
 

E 1 geplante Versickermulde 
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E 2 geplante Versickermulde 
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E 3 geplante Versickermulde 
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E 5 geplante Versickermulde 
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E 6 geplante Versickermulde 
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E 7 geplante Versickermulde 
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E 8 geplante Versickermulde 
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E 9 geplante Versickermulde 
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E 10 geplante Versickermulde 
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E 12 geplante Versickermulde 
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E 13 geplante Versickermulde 
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E 14 geplante Versickermulde 
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E 15 geplante Versickermulde 
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d)  Regenrückhaltebecken E4 
 

  

 
 
Das Rückhaltebecken wird für ca. 280 m³ dimensioniert. 
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Mit dem Programm M 153-Version 01/2010 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wird 

die Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung vor der Einleitung in ein oberirdisches 

Gewässer beurteilt und bei der Einleitung in das Fließgewässer der zulässige Drosselabfluss 

von Regerückhalteeinrichtungen bestimmt. (siehe auch Unterlage 8.6) 
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e)  Zufluss in die Paar E11 
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Mit dem Programm M 153-Version 01/2010 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wird 

die Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung vor der Einleitung in ein oberirdisches 

Gewässer beurteilt und bei der Einleitung in das Fließgewässer der zulässige Drosselabfluss 

von Regerückhalteeinrichtungen bestimmt. (siehe auch Unterlage 8.7) 

 
 

 
 
Die Berechnung der Hydraulischen Gewässerbelastung könnte auch entfallen, da die 

Wasserspiegelbreite im Bereich der Einleitung > 17 m beträgt.  

 
 



 
 

Seite 31 von 46 
 

 

 
 

 
 



 
 

Seite 32 von 46 
 

 

 
Bemessung der Abscheideranlage 
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f) Qualitative und hydraulische Gewässerbelastung 
 

Zusammenfassung 

 

Das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 fordert die Überprüfung der qualitativen und 

hydraulischen Gewässerbelastung durch die geplante Baumaßnahme. 

 

Folgende Bedingung ist für den Nachweis der qualitativen Gewässerbelastung 

einzuhalten: 

 

Emissionswert E ≤ Gewässerpunktezahl G 

 
 

Einzugs-
gebiet 

Emissionswert Gewässer-
punkte 

Stärke 
Oberboden 

Ergebnis 

E 1 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 2 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 3 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 5 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 6 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 7 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 8 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 9 5,8 10 30 cm erfüllt 

E 10 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 12 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 13 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 14 5,8 10 30 cm erfüllt 
E 15 5,8 10 30 cm erfüllt 
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E 1 geplante Versickermulde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seite 35 von 46 
 

 

 
 

E 2 geplante Versickermulde 
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E 3 geplante Versickermulde 
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E 5 geplante Versickermulde 
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E 6 geplante Versickermulde 
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E 7 geplante Versickermulde 
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E 8 geplante Versickermulde 
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E 9 geplante Versickermulde 
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E 10 geplante Versickermulde 
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E 12 geplante Versickermulde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seite 44 von 46 
 

 

 
 

E 13 geplante Versickermulde 
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E 14 geplante Versickermulde 
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E 15 geplante Versickermulde 
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